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- Mit Hochfürstlich Heßischem gnädigsten Privilegio.

Montag den 8*iü Iunius.

Citat io Ediföalis.

r) Da Anwaldt des Haupllnanu Philip Friederich Wilhelm von Donop zu Heiligenwde gebeten, zu
Berichtigung seiner Angabe, daß dieser sein Principal der wahre und alleinige Erbe des in der
StadtBlomberg belegenen Adelichen von Donopischen Erb-Gutes sei, solches durch die öffentliche
Blatter mit dem Anfügen bekant machen zulaßen, daß diejenige welche gegen diese Erbfolge ei
ne Einwendung machen zu können glaubten, solche in einer zu pr^llgirenden przejuclieial-Frist
Hierselbst an-und ausführen sollen, diesem Suchen auch vorliegenden Umständen nach deferi«
ret worden; So werden diejenige welche gegen oberwehnte Erbfolge rechtsbestandige Einreden
zu haben glauben, hierdurch verabladet, binnen 6 Wochen 2 dato an, solche Hierselbst behörig
an-und auszuführen, wiedrigenfals dieselbe zu gewärtigen haben, daß sie nach Verlauf dieser
Frist, weiter damit nicht gehöret werden sollen. Detmold den 7ten May 1772.

Grast. Lipp. Regierungs - Lanzeley daselbst.

Verpacht - Sache.

!) Zu'anderweiter Verpachtung des sogenannten Niester-Wassers bey Heiligeuroda und San-
dershausen und des Wassers auf der Fulda bey Bergs-Denn- und Dietershausen ist nochmaliger
Terminus licitationis auf Donnerstag den Ilten M. f. anberamet; Wer also ein oder anderes
dieser Wasser zu pachten gesonnen/kan sich alsdann des Vormittags bey mir einfinden, sein
Eebott thu» und darauf des weitern gewärtigen. Cassell den -zten May 1772.

-8. X w. Lader.
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